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Zusammenfassung 
 
1 Konzeptioneller und methodischer Ansatz 
Der vom Gesetzgeber gewollte „Wettbewerb“ der beiden Hauptvarianten der Aufgabenträ-
gerschaft nach dem SGB II, der „Arbeitsgemeinschaft“ nach § 44b SGB II und der „zugelas-
senen kommunalen Träger“ nach § 6a SGB II ist auch ein Wettbewerb darin, tief greifende 
institutionelle Veränderungsprozesse rasch und effektiv bewältigen zu können. 

Die Bewältigung dieser Herausforderung wurde dadurch erschwert, dass sich die beiden 
Träger der Grundsicherung unabhängig von der Form der Zuständigkeitswahrnehmung in 
einem komplexen Geflecht von Governancestrukturen positionieren mussten, nämlich einem 
„arbeitsmarkt- und fürsorgepolitischen Feld“, das durch überregionale und lokale Rahmen-
bedingungen beeinflusst wird. 

Die Grundsicherungsträger orientierten sich in der Implementation des SGB II an den durch 
das arbeitsmarkt- und fürsorgepolitische Feld gesetzten Rahmenbedingungen und richten 
auch heute ihre spezifischen Strategien danach aus. Dabei bedarf die eigenständige Ent-
wicklung von strategischer Programmatik und operativen Leistungsstrukturen der Strategie-
fähigkeit der lokalen Organisationen der Grundsicherung. Diese erweist sich an ihrer Kompe-
tenz, im Kontext eines vorstrukturierten Felds angesichts definierter Problemlagen eigen-
ständig Ziele zu definieren, Kooperationsbeziehungen zu gestalten, Personal- und Budget-
entscheidungen zu treffen und Arbeitsprozesse zu optimieren, d.h. die Produktpolitik im vor-
gegebenen gesetzlichen Rahmen (Gewährung von Eingliederungsleistungen und von mate-
riellen Leistungen) festzulegen und die Produktionsorganisation auszugestalten.  

Die Herausforderung für die Governanceanalyse im UF 2 besteht darin, das Zusammenspiel 
aus überregionalen „Rahmensetzungen“ und deren lokaler Wahrnehmung und Umsetzung 
zu rekonstruieren (Teil A und Teil B1). Die Implementationsanalyse beschäftigte sich hieran 
anknüpfend mit der jeweiligen strategischen Ausrichtung der einzelnen Arbeitsgemeinschaf-
ten, zugelassenen kommunalen Trägern oder Standorten mit getrennter Aufgabenwahrneh-
mung und deren Niederschlag in Produktpolitik, Arbeitsbeziehungen und Produktionsorgani-
sation. 

Festzustellen ist eine Vielfalt von Strategie- und Organisationsvarianten bei der Stichprobe 
der 154 näher untersuchten Standorte. Diese Vielfalt hängt einmal davon ab, welche Traditi-
onen lokaler Beschäftigungspolitik sowie der Zusammenarbeit zwischen Kommune und Ar-
beitsverwaltung existieren. Zum anderen resultiert sie – zumindest im Falle der ARGEn – 
aus dem Prozess der Einigung zweier unterschiedlicher Partner auf ein lokales Kooperati-
onsmodell.  

Ein Grundproblem der Implementationsanalyse war es, dass dieser Einigungsprozess eine 
erhebliche Dynamik beinhaltet, die die Aussagekraft von „Momentaufnahmen“ deutlich her-
absetzt. Zum Zeitpunkt der Befragungen für die in diesem Bericht dokumentierte „erste Wel-
le“ der Expertinnen- und Expertenbefragungen und Gruppendiskussionen äußerten viele 
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Interviewpartnerinnen und -partner, dass Instrumente und auch Organisationsstrukturen häu-
fig verändert wurden und immer noch werden. Diese Dynamik wird durch die überregionalen 
Akteure befördert. Es erweist sich deshalb als sehr vorteilhaft, dass die Implementationsana-
lyse als Panel-Untersuchung konzipiert ist: die zweite Welle im Herbst/Winter 2007/2008 wird 
es erlauben, viele dieser Veränderungen „einzufangen“ und zu analysieren. 

Um die skizzierten Prozesse in ihrer Komplexität angemessen zu erfassen, wurden ver-
schiedene Erhebungsmethoden kombiniert:  

So stützte sich die überregionale Governanceanalyse auf Literaturrecherche und Erstellung 
eines Literaturüberblicks über überregionale Governance-Strukturen, Dokumentenanalysen, 
leitfadengestützte Interviews und Gruppendiskussionen mit Expertinnen und Experten des 
BMAS, der BA, der Bundesländer und der kommunalen Spitzenverbände.  

Für die Analyse lokaler Governancestrukturen und des Prozesses der Implementation von 
Leistungsprozessen zur Umsetzung des SGB II wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt: 

Das Analysekonzept des „Produktionsmodells“ (vgl. Sachstandsbericht 2006 sowie die Ein-
leitung zum vorliegenden Bericht) wurde in ein Tableau von Indikatoren umgesetzt, die Aus-
kunft über das jeweilige arbeitsmarkt- und fürsorgepolitische Feld, die Strategiefähigkeit der 
lokalen SGB II-Einheiten, die spezifische Produktionsorganisation und die „Schnittstellen“ zu 
anderen Sozialleistungsträgern (Sozialamt, Jugendamt, Agentur für Arbeit) geben. Aus die-
sem Indikatorentableau wurden mehrere Leitfäden für die Expertinnen- und Experteninter-
views sowie die Gruppendiskussionen abgeleitet. Parallel hierzu wurde eine Datenbank ent-
wickelt, die es erlaubt, Indikator für Indikator die Antworten auf die Leitfragen aufzunehmen 
und dann für die Auswertung zu qualitativen Aussagen zusammenzufassen bzw. zu quantifi-
zierbaren Daten zu verdichten. Die Struktur dieser Datenbank orientiert sich an den Dimen-
sionen des „Produktionsmodells“, so dass diese sämtliche Indikatoren abbildet. Somit sind 
unterschiedliche Auswertungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Fragestellungen mög-
lich. 

Für den Zwischenbericht konzentrierte sich die Auswertung im Rahmen der Implementation-
sanalyse auf die Bearbeitung dreier grundlegender Fragestellungen: 

• Welche Strukturen und Formen der Steuerung existieren, auf welche Weise wird gesteu-
ert, welche Erfahrungen konnten „vor Ort“ bisher gemacht werden?   

• Welche Formen der Organisation von Leistungsprozessen im SGB II gibt es an den 154 
Standorten (Typologie der Produktionsmodelle)1? 

• Welche Schnittstellen existieren zwischen den SGB II, III und VIII, insbesondere im Hin-
blick auf die Zielgruppe U 25 und die Vermittlung in Ausbildung? 

Andere Problemkomplexe wurden zunächst zurückgestellt, da noch nicht alles Material (ins-
besondere Eingliederungsbilanzen, quantitative Daten über den Einsatz unterschiedlicher 

                                                 
1  Aus auswertungstechnischen Gründen konnten nur 145 Standorte in die Typologie einbezogen werden. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Zwischenbericht Mai 2007 
 

 III

Instrumente, Daten über Personalausstattung etc.) in einer Form vorliegt, die es erlauben 
würde, gehaltvolle Auswertungen vornehmen zu können.  

 

2 Überregionale Governancestrukturen zur Umsetzung des SGB II in den 
drei Modellen der Aufgabenwahrnehmung  

Im Vergleich der externen Governancestrukturen zwischen den Modellen der Aufgaben-
wahrnehmung lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden.  

In Fragen der Aufsichtsregeln unterscheiden sich die Modelle erheblich. Den größten Hand-
lungsspielraum genießen hier die zugelassenen kommunalen Träger (zkT). Nach Ansicht 
des Bundesrechnungshofes stimmen sich die Länder „bei ihrer Aufsicht über die zkT nicht 
mit dem Bund ab und haben wenig eigenes finanzielles Interesse an einer wirtschaftlichen 
Arbeit“ der zkT (Bundesrechnungshof 2006b: 115). Im ARGE-Modell verlaufen die Aufsichts-
rechte des Bundes und der Länder parallel: Nach § 44 b Abs. 3 Satz 4 führen die obersten 
Landesbehörden die Aufsicht über die ARGEn als solche im Benehmen mit dem BMAS. 
Nach § 47 SGB II führt das BMAS die Fach- und Rechtsaufsicht über die BA, soweit diese 
Leistungen nach dem SGB II erbringt. Bei getrennter Aufgabenwahrnehmung (gAw) sind die 
Aufsichtsrechte klar definiert: Der Bund hat nach § 47 die Fach- und Rechtsaufsicht über die 
Aufgabenumsetzung durch die BA, das Land die Rechtsaufsicht über die Kommunen, soweit 
diese Leistungen nach dem SGB II erbringen.  

Die Finanzausstattung nach dem SGB II ist relativ unabhängig vom Modell; Unterschiede 
werden solange nicht wirkungsrelevant, wie die Ressourcen als ausreichend eingeschätzt 
werden. Ob die Einheiten zusätzliche Landes- und Bundesmittel einwerben, ist grundsätzlich 
modellunabhängig. Kritisch war bisher in Bezug auf das Verfahren der Ressourcenausstat-
tung vor allem die Unsicherheit über die Finanzausstattung sowohl im Planungsprozess als 
auch im Jahresverlauf. Im Hinblick auf Anreize für wirtschaftliches und effizientes Handeln 
erscheint zum einen problematisch, dass Erfolge bei der Reduktion der Zahl der Hilfebedürf-
tigen mit einer Verringerung der Eingliederungsmittel im Folgejahr verbunden ist und zum 
anderen, dass die vorgesehene (Teil-)Übertragung nicht verausgabter Mittel aus dem Vor-
jahr den Grundsicherungsträgern bisher nicht eröffnet wurde. Bei den zkT kommt hinzu, dass 
Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung stärker als im Falle der ARGEn auseinanderfal-
len und so potenziell Fehlanreize gesetzt werden. Dies wird verstärkt durch die Möglichkeit, 
alleine darüber entscheiden zu können, Verwaltungskosten aus dem Eingliederungstitel 
(EGT) zu decken.  

In Bezug auf die Kosten der Unterkunft (KdU) wird die Regelungsstruktur durch die Beteili-
gung des Bundes an dieser Leistung komplexer. Speziell bei den ARGEn ergeben sich dar-
aus verwaltungstechnische Probleme. Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwal-
tungskosten, der bei ARGEn und zkT eine Rolle spielt, ist wegen der Komplexität der Orga-
nisationskonstellation noch immer umstritten. Verschiedene Erhebungen kamen jeweils auf 
höchst unterschiedliche kommunale Anteile an den Personal- und Verwaltungsleistungen. 
Der Bund beharrt auf Übernahme von 12,6 Prozent der Kosten seitens der Kommunen. 
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Die konkrete Gestaltung der Produktionsprozesse bei der Leistungserbringung in den AR-
GEn wurde den Parteien vor Ort weitgehend überlassen und obliegt im Prinzip dem Ermes-
sen und dem Verhandlungsergebnis zwischen Agentur und Kommune. Die ARGEn und gAw 
sind jedoch stark eingebettet in die überregionalen Strukturen der BA, und die Verhandlun-
gen finden „im Schatten der Hierarchie “statt. Die BA wollte dabei von Beginn an Kernele-
mente ihres eigenen Organisationskonzeptes aus dem Versicherungszweig auch im SGB II 
anwenden. Dies betrifft insbesondere das Geschäftsmodell des Kundenzentrums inkl. eines 
gemeinsamen Arbeitgeberservices, der Trennung von Leistungsbereich und Aktivie-
rung/Vermittlung sowie einer einheitlichen Kundengruppendifferenzierung.  

Die Rahmenvereinbarung vom August 2005 stellt den Versuch dar, zwei grundsätzliche Go-
vernanceprobleme des SGB II zu lösen: die Pattsituationen in Trägerversammlungen der 
ARGEn, in denen beide Träger gleiche Stimmanteile haben, und das Problem der Zuschrei-
bung von Verantwortung an beide Leistungsträger. Gegen die Einhaltung von Mindeststan-
dards und die Beteiligung am Zielvereinbarungs- und Controllingprozess sollte den ARGEn 
mehr dezentraler Handlungsspielraum zugestanden werden. Dabei konnten auch die Kom-
munen die Führungsverantwortung in der Trägerversammlung übernehmen.  

Das BMAS hat im Januar 2007 mit dem sog. Rollenpapier einen Versuch unternommen, die 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Steuerung der Leistungserbringung in den 
ARGEn zu klären. Darin wird die gemeinsame Verantwortung der Leistungsträger für die 
Umsetzung betont und der Grundgehalt der Rahmenvereinbarung wiederholt. Daneben wird 
auf die Auftraggeberfunktion der Agenturen und der Kommunen für ihre jeweiligen Leistun-
gen verwiesen. Die Agentur wird dabei grundsätzlich „als Auftraggeber eines gesetzlichen 
bzw. rechtgeschäftlichen Auftrags gegenüber der ARGE“ verstanden, die bei Bedarf auch 
Weisungen zur Leistungserbringung und zur Einhaltung der Zielvereinbarungen erteilen 
kann.  

Die zkT sind bis auf die gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung einer besonderen Einheit zur 
Umsetzung des SGB II und zur Errichtung einer Einigungsstelle in der Organisation des Pro-
duktionsprozesses völlig frei. 

Die personalrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind vor 
allem in den ARGEn komplex. Die Direktionsbefugnisse der Geschäftsführungen der ARGEn 
sind vor allem wegen der Personalüberleitung in Form von Dienstleistungsüberlassung ein-
geschränkt. Unterschiedliche Tarifverträge beider Leistungsträger führen zu unterschiedli-
cher Bezahlung gleicher Tätigkeiten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kommunen 
und der Agenturen. Daneben – und das trifft für alle Modelle der Aufgabenwahrnehmung zu 
– erschwert ein hoher Anteil befristeter Arbeitsverträge die Qualität und Kontinuität der Leis-
tungserbringung.  

Zielsteuerung und Controlling unterscheiden sich in den Modellen der Aufgabenwahrneh-
mung. Für die ARGEn und die gAw gibt es einen vom Gesetzgeber vorgesehenen Zielsteue-
rungsansatz (§ 48 SGB II), der sich allerdings Anfang 2007 noch im Aufbau befand. Dem 
Konzept nach werden fachliche Anweisungen der Aufsichtsbehörde zugunsten von Zielver-
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einbarungen und Leistungskontrolle abgebaut; die Prozessgestaltung und der Einsatz der 
verfügbaren Mittel sollen weitgehend der Umsetzungsbehörde – dem jeweiligen SGB II-
Träger vor Ort – überlassen werden. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit das unter 
Federführung der BA entwickelte aktuelle Zielsteuerungssystem für ein kombiniertes Ar-
beitsmarkt- und Fürsorgesystem tauglich ist und ob die Indikatoren die SGB II-Ziele hinrei-
chend abbilden. Die Funktionsfähigkeit des Zielsteuerungs- und Controllingverfahrens der 
BA kann nicht vor Ende 2007 bewertet werden. 

Die fehlende Einbindung der zkT in den gesetzlichen Zielvereinbarungsprozess erzeugt für 
diese einen deutlich höheren Handlungsspielraum. Anstelle von Zielsteuerung und Prozess-
controlling spielt in den Beziehungen zwischen dem Bund und diesen Kommunen eine ande-
re Verfahrensdimension eine wichtige Rolle: das Finanzcontrolling im Zuge der Abrechnung 
der Bundesmittel durch die zkT. 

Die europäische Union ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam: als Finanzier und mit ihren stra-
tegischen Vorgaben der Europäischen Beschäftigungsstrategie. Während die finanziellen 
Anreize, durch Bund und Länder in Programme transformiert, mittelbar deutliche Wirkung 
zeigen, spielt die Beschäftigungsstrategie auf lokaler Ebene eine untergeordnete Rolle.  

Die Interventionsmöglichkeiten der Länder gegenüber den Grundsicherungseinheiten sind 
vor allem aufsichtsrechtlicher Art. Die meisten beobachteten Länder agieren durchaus quasi-
aufsichtlich. Sie nutzen aber dabei eher niedrigschwellige Instrumente und versuchen, die 
rechtsaufsichtlich relevanten Handlungen der Grundsicherungsträger durch Informationsaus-
tausch und Verhandlungen zu koordinieren. Über finanzielle Anreize steuern die Bundeslän-
der ebenfalls die SGB II-Umsetzung, wobei es Hinweise darauf gibt, dass einige Länder da-
bei auch Unterschiede zwischen zkT und ARGEn machen. Auch wenn aufsichtliche Mittel 
eher selten eingesetzt wurden, sollte die Wirkung weicher Steuerungselemente, vor allem 
des Informationsaustauschs und der Handlungskoordination in diversen Arbeitsgremien, für 
das lernende System Grundsicherung nicht unterschätzt werden. 

Entsprechend der politischen Positionen agieren die Länder mehr oder weniger aktiv im Poli-
tikfeld. Dabei lässt sich zeigen, dass die offensiven Unterstützer des Optionsmodells auch in 
die Kommunikation und Handlungskoordination mit den zkT investieren und sich teilweise 
besonders für die Verbesserung der Datenqualität und die Vergleichbarkeit der Modelle en-
gagieren.  

Auch die kommunalen Spitzenverbände unterstützen die Modelle unterschiedlich. Während 
der Deutsche Städtetag in Kooperation mit dem Bund und den Ländern versucht, die Rah-
menbedingungen für die Arbeitsgemeinschaften kontinuierlich zu verbessern, agiert der 
Deutsche Landkreistag nahezu ausschließlich im Interesse der zkT.  

Betrachtet man die Modelle zusammenfassend, zeigen sich folgende Spezifika in den Go-
vernancestrukturen: 

Die ARGEn unterliegen schwierigen externen Regelungsstrukturen, die sich vor allem aus 
der „doppelten Trägerschaft“ ergeben. Dazu gehören vor allem die ungeklärte Rollenvertei-
lung zwischen den Leistungsträgern Arbeitsagentur und Kommune, die sich auch an der 
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allgemeinen Diskussion um das Verhältnis von Gewährleistungs- und Umsetzungsverant-
wortung zeigt. Hinzu kommen komplexe Regelungsstrukturen in Personalfragen. Nicht nur 
hier werden Entscheidungen zur Weiterentwicklung der ARGEn nach Auffassung aller rele-
vanten Akteure dadurch hinausgezögert, dass man auf den Spruch des Bundesverfassungs-
gerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Institution wartet.  

Für ARGEn wie gAw stellt sich die Frage, inwieweit das unter Federführung der BA entwik-
kelte Zielsteuerungssystem für ein kombiniertes Arbeitsmarkt- und Fürsorgesystem tauglich 
ist und ob die Indikatoren die SGB II-Ziele hinreichend abbilden. 

Die getrennte Aufgabenwahrnehmung wurde von nahezu allen Akteuren lange nur am Ran-
de wahrgenommen. Allerdings erkennt zumindest die BA unterdessen, dass dieses Modell 
eine ernstzunehmende dritte Variante im Modellwettbewerb darstellt. Sie ist gekennzeichnet 
durch eine getrennte Verwaltung der Leistungen in Trägerschaft der BA und der Kommunen. 
Dies führt zu klaren Governancestrukturen in Bezug auf Zuständigkeiten und zurechenbare 
Verantwortlichkeiten. Einerseits ist in diesem Modell strukturell eine gute Abstimmung der 
Ziele des lokalen SGB II- und SGB III-Bereichs möglich, andererseits sind strukturell die Ko-
operationshürden zwischen Arbeitsagenturen und Kommunen hoch.  

Die Governancestrukturen für die zkT im Rahmen der Experimentierklausel sind relativ klar. 
Sie überlassen den lokalen Einheiten die Gesamtverantwortung für die Leistungserbringung, 
ohne ihnen zugleich die Finanzverantwortung zu übertragen. Aus verschiedenen Gründen 
verfügen die Kommunen insgesamt über strukturell erheblich größeren Handlungsspielraum 
als die anderen Modelle. Diesen zu nutzen setzt zugleich in besonderem Maße lokale Kom-
petenzen voraus, da größere Gestaltungsfreiheiten auch größere Chancen und Risiken ber-
gen. 

 

3 Die Implementation lokaler Steuerungs- und Organisationsstrukturen 
Lokale Governancestrukturen, unter denen ARGEn und zkT ihrem Geschäft nachgehen, 
stellen sich im Falle der ARGEn vergleichsweise stärker ausdifferenziert und komplexer dar. 
Im Kontext der ARGEn bestehen vielschichtigere institutionelle Steuerungsarrangements 
und es müssen – anders als bei den zkT – auch überregional artikulierte Governancestruktu-
ren stärker mit lokalen Ansprüchen in Einklang gebracht werden.  

Für die ARGEn sind die Trägerversammlungen relevante Instanzen, in denen diese Steue-
rungsaspekte verhandelt werden. Bei den für das Untersuchungsfeld 2 untersuchten Stand-
orten stellt die kommunale Seite in diesen Gremien mehrheitlich (55 Fälle) den Vorsitz. In 39 
ARGEn liegt die Leitung der Trägerversammlung bei einer Vertretung der Arbeitsagentur. 
Für beide Formen der Aufgabenwahrnehmung spielt im Rahmen der lokalen Governance 
auch das Beiratsmodell eine Rolle, indes vornehmlich mit beratender Funktion. Zwei Drittel 
der 96 untersuchten ARGEn und weit über die Hälfte der 50 untersuchten zkT haben einen 
Beirat installiert.  
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Im Hinblick auf die Definition von Steuerungszielen und die Überprüfung von Zielerreichun-
gen, im Fokus auf Handlungs- und Entscheidungsspielräume von Geschäftsführungen (oder 
Amtsleitungen) sowie bei Fragen, welche die Konstruktion der Organisation der Einrichtun-
gen betreffen, machen die empirischen Ergebnisse der Implementationsanalyse deutlich, 
dass im Falle der ARGEn vergleichsweise höhere Konfliktpotentiale um Steuerungsfragen 
bestehen als bei zkT. Kritische Haltungen werden bei ARGEn vor allem gegenüber einem 
sogenannten Zentralismus der BA sichtbar. Vertreter der lokalen Ebene sehen dabei je nach 
Position grundsätzlich zu viel zentrale Steuerung der ARGEn (Sozialdezernenten) bzw. sie 
artikulieren, dass die Steuerung ausgleichend verbessert werden sollte, um den lokalen Er-
messensspielraum zu erhöhen (Geschäftsführer der ARGEn). Die Befragungsergebnisse 
zeigen auch, dass die Rahmenvereinbarungen in diesem Feld im Großen und Ganzen nur 
wenige Verbesserungen mit sich gebracht haben. Wesentlich pointierter als im Falle der zkT 
legen befragte Experten der ARGEn in diesem Zusammenhang auch eine Vielzahl von Um-
setzungsproblemen der Leistungserbringung dar. Solche Probleme gelten auch durch zent-
rale Steuerungsvorgaben induziert bzw. durch diese nicht hinreichend gelöst. Im Erhebungs-
zeitraum der Implementationsanalyse werden damit arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Prob-
leme (ungeklärte Personalhoheit und auch befristete Beschäftigungen), mangelnde Control-
lingmöglichkeiten für die lokalen Einrichtungen sowie ein Mangel an finanzieller Planungssi-
cherheit angesprochen. Probleme dieser Art haben dem Befund der Implementationsanalyse 
zufolge ein höheres Gewicht in ARGE-Standorten als bei den im gleichen Zeitraum aufge-
suchten zkT. 

Im Folgenden werden wichtige Ergebnisse der operativen Umsetzung von Steuerung wie-
dergegeben.  

 
Operative Umsetzung: Ziele 
Die Implementationsanalyse zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen bei-
den Formen der Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich der Artikulation operativer Ziele der 
SGB II-Einrichtungen. Übereinstimmung besteht vor allem bei der Orientierung auf die Markt-
integration der Kunden. Sowohl ARGEn als auch zkT nennen die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt am häufigsten als vordringliches Ziel ihrer Einrichtung. Über eine fürsorgepoliti-
sche Ausrichtung und Kostenorientierungen gehen die Vorstellungen indes stärker ausein-
ander. Für die ARGEn sind Ziele allgemeiner Kostensenkung und die Senkung der Kosten 
der Unterkunft (KdU) von vergleichsweise höherem Gewicht als für die zkT. Umgekehrt hat 
im Rahmen der eigenen Zieldefinition die soziale Absicherung und Wiedererlangung der Ar-
beitsfähigkeit eine größere Bedeutung im Kontext der zkT. 

 

Operative Umsetzung: Personalwirtschaft 
Im Erhebungszeitraum stellen sich Aspekte der Personalverfügbarkeit und Personalführung 
zwischen beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung unterschiedlich dar. Mit Blick auf Res-
sourcen weist die Implementationsanalyse für beide Formen der Aufgabenwahrnehmung 
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Anteile befristet Beschäftigter aus, wobei entsprechende Anteile bei den zkT (vor allem im 
Bereich des Fallmanagements) deutlich höher ausfallen als bei den ARGEn. Ressourcen-
probleme stellen sich indes bei den ARGEn angesichts des Auslaufens einer großen Zahl 
befristeter Verträge stärker pointiert dar. Denn aufgrund von Vorgaben, Befristungen auf 
zwei Jahre zu begrenzen, besteht vielfach die Sorge, wie Geschäfte adäquat weitergeführt 
werden können, wenn eine höhere Zahl von Befristungen im Sommer und Herbst 2007 aus-
läuft. Die zkT haben Befristungen in der Regel bis Ende 2010 terminiert. Mit Blick auf die 
Personalführung werden Unterschiede zwischen Befugnissen der Geschäftsführungen der 
ARGEn und den Leitungen der zkT offenbar. Personalkörper der ARGEn und der zkT setzen 
sich aus Stellen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zusammen, die z. T. unter unterschiedli-
chen dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Bedingungen im Abordnungs- oder Verleihverhält-
nis stehen. Während die Durchführung der Fachaufsicht über das überlassene Personal für 
die überwiegende Mehrzahl sowohl der ARGEn als auch der zkT gegeben ist, werden die 
dienstrechtlichen Möglichkeiten von ARGE-Geschäftsführern vergleichsweise häufiger als 
eingeschränkt bezeichnet. Dies gründet vornehmlich in der Rechtsform, da die öffentlich-
rechtlichen ARGE-Verträge die Dienstrechte bei den beiden Trägern der ARGE belassen. 

 

Operative Umsetzung: Fachsoftware 
Schwierigkeiten im operativen Geschäft, die aus implementierten IT-Strukturen und der Aus-
stattung mit Fachsoftware erwachsen, sind den Befunden nach stärker in ARGEn virulent als 
bei zkT. Kritisch angeführt wird in ARGEn eine als unzureichend beschriebene Funktionalität 
der Fachsoftware. Im Vordergrund steht die Notwendigkeit zahlreicher Umgehungslösungen 
zur korrekten Leistungsberechnung sowie das Fehlen einer Schnittstelle zwischen Vermitt-
lungs- und Leistungssoftware. Folgeprobleme (etwa doppelte Dateneingaben oder das Füh-
ren zusätzlicher Handakten) haben eine hohe Bindung von Personalressourcen zur Konse-
quenz. Bei zkT werden vergleichbare Probleme allerdings mit geringerem Gewicht artikuliert. 
Anders als die ARGEn, die einheitlich ausgestattet sind, setzen zkT unterschiedliche Soft-
ware-Pakete ein und zeigen sich in der Summe flexibler. Dabei bleibt zu berücksichtigen, 
dass technische Ansprüche an die ARGEn (vorrangig durch zentrale Datenanforderungen) 
vergleichsweise höher sind als bei den zkT. 

 

Operative Umsetzung: Controlling 
Controlling ist für die überwiegende Zahl der SGB-II-Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil 
interner Organisationssteuerung geworden. Im Rahmen der untersuchten Standortstichprobe 
hat knapp die Hälfte der ARGEn eine eigene Controllingstelle eingerichtet. Gut ein Viertel der 
ARGEn hat dies bei Geschäftsführungen oder Bereichsleitungen angesiedelt. Das ARGE-
Controlling steht überwiegend in engem Austausch zum Controlling der Agenturen. Zugelas-
sene kommunale Träger haben in sechs von zehn Fällen eine Controllingstelle aufgebaut 
oder haben ihr Controlling bei der Leitung der Einrichtung integriert. Im Hinblick auf die ex-
terne Verknüpfung haben rund 20 Prozentder zkT ihr Controlling an das Zentralcontrolling 
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der Stadt bzw. des Kreises geknüpft, jeder zehnte Träger hat sich an das zuständige Rech-
nungsprüfungsamt angebunden. Bei beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung orientiert 
sich das Controlling inhaltlich an erster Stelle an Integrationsziffern. Bei den ARGEn ist fer-
ner eine klare Orientierung an den Bundeszielen erkennbar. Für zkT ist das Controlling – 
nach den derzeitigen Ergebnissen im Unterschied zu den ARGEn – vergleichsweise stärker 
auf interne Prozessoptimierungen bezogen.  

Fokussiert man auf Möglichkeiten eines steuerungsrelevanten Controllings der eigenen Or-
ganisation, so bestehen im Erhebungszeitraum Unterschiede zwischen ARGEn und zkT. Die 
Aussage, dass häufig keine ausreichende Datenbasis zur internen Steuerung zur Verfügung 
stünde, benennen Vertreter aus ARGEn häufiger als Vertreter der zkT. Mit dezentralen Soft-
ware-Lösungen können zkT vergleichsweise flexibler vorgehen. Indes bestehen bei der Kritik 
am Datenaustausch mit der BA für Statistikzwecke Gemeinsamkeiten zwischen beiden For-
men der Aufgabenwahrnehmung. Problematisiert wird durchgehend, dass man Zahlen an 
die BA meldet und sich später in der Rückmeldung dieser Zahlen und der offiziellen Statistik 
nicht mehr wiedererkennt. 

 

Umsetzungsstand: Einschätzung der Führungskräfte 
Bei den Implementationserhebungen gaben befragte fachkundige Experten Einschätzungen 
zum Stand der Umsetzung ihrer Einrichtung nach rund 24 Monaten Laufzeit des SGB II ab. 
Stärken und Schwächen der eigenen Organisation wurden summarisch bewertet. Bei insge-
samt positiven Grundeinschätzungen durch die Vertreter in beiden Formen der Aufgaben-
wahrnehmung wiesen Geschäftsführer, Amts- und Bereichsleiter der SGB-II-Einrichtungen 
wie auch Vertreter der Leitungsebenen (Agentur und Kommune) in vergleichbarer Stoßrich-
tung auf Verbesserungs- und Weiterentwicklungsbedarfe hin. Hochrelevant sind im Falle der 
ARGEn kritische Bewertungen zur Handlungsfreiheit der Geschäftsführungen, zu Software-
Problemen und zu einer als unzureichend gesehenen Personalausstattung. Verwiesen wird 
auch auf Qualifizierungsbedarfe der Fachkräfte. Bei zkT sticht die kritische Reflexion der 
Qualität der Leistungsprozesse hervor. Auch die Personalausstattung, die mit den steigen-
den Fallzahlen nicht mithält, wird als verbesserungswürdig beschrieben. Solche Einschät-
zungen der Experten und Expertinnen sind Selbstbeschreibungen, die von subjektiven Be-
wertungen geprägt sind. Sie müssen die faktische Leistungsfähigkeit der Einrichtung nicht 
widerspiegeln. Über die Performanz aus Sicht der Kunden und Kundinnen können sie nichts 
aussagen. Fragen der Leistungsfähigkeit und Performanz sind Gegenstand der Output- und 
Wirkungsbetrachtung, die insbesondere von Untersuchungsfeld 3 eingehend untersucht wer-
den. 
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4 Strukturen der Kernprozesse und Produktionsmodelle 

Grundlegende Strukturen der Organisation von Kernprozessen 
Bei der Betrachtung der Grundstrukturen der Produktionsorganisation wurde eine erhebliche 
Varianz in der Ausgestaltung der Kernprozesse deutlich, die im Zuge der Fortführung der 
Untersuchung weiter zu beobachten sein wird. Trotz dieser Varianz konnten zu einigen or-
ganisationsstrukturellen Fragen Gestaltungsalternativen identifiziert werden. 

Bei der sozialräumlichen Ausrichtung der Organisation zeigt sich eine Bandbreite zwischen 
stark zentralistisch und konzentriert organisierten Standorten einerseits und dezentral und 
dekonzentrierten SGB II-Einheiten andererseits. Die Form der Aufgabenwahrnehmung spielt 
im Hinblick auf die Gestaltungsalternativen keine Rolle, demgegenüber ist die Form der Ge-
bietskörperschaft (Kreis oder kreisfreie Stadt) ein wesentlicher Faktor, der über den Grad der 
Konzentration/ Dekonzentration bestimmt. Die in den Ländern geltende Kommunalverfas-
sung und damit die Tradition der Zusammenarbeit zwischen Kreis und kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden scheint bei der Entscheidung über den Grad der Zentralisierung/ 
Dezentralisierung der Leistungsprozesse ausschlaggebend gewesen zu sein. So finden sich 
in Nordrhein-Westfalen besonders häufig dezentral organisierte Leistungsprozesse, unab-
hängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung (vgl. 2.2.1). 

Die Kernfunktionen in der Produktionsorganisation, nämlich „Zugangssteuerung“, „Gewäh-
rung materieller Leistungen“, „Aktivierung“ und „Arbeitsvermittlung“ sind zwar erwartungsge-
mäß unterschiedlich organisiert, doch sind bestimmte Grundmuster erkennbar.  

Die Zugangssteuerung erfolgt entweder über eine „Eingangszone“ oder über die Leistungs-
sachbearbeitung, wobei fast alle ARGEn über eine Eingangszone verfügen. In hohem Maße 
unterschiedlich sind die Aufgaben, die dieser Eingangszone zugewiesen sind: in den meisten 
Fällen hat sie die Aufgabe der Weitergabe von Informationen sowie der Ausgabe und An-
nahme von Anträgen, teilweise auch deren erste Bearbeitung. Einige ARGEn haben dem 
Eingangsbereich aber auch die Zuständigkeit für ein Erstprofiling oder „Schnellvermittlung“ 
übertragen (vgl. 2.2.2.1.1). Insbesondere gilt dies im Kontext der Umsetzung des § 15a SGB 
II, der aber zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht überall implementiert war. Die Zugangs-
steuerung über die Leistungssachbearbeitung wird besonders häufig bei Kreisen realisiert, 
die als kommunale Träger zugelassen sind. Dort übernehmen häufig die Sozialämter in den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden diese Aufgabe (vgl. 2.2.2.1.2). 

Die Gewährung materieller Leistungen folgt überwiegend dem Muster, dass sie in ARGEn 
spezialisiert ist, während bei zkT eine größere Bandbreite beobachtet werden kann: Manch-
mal ist die Leistungsgewährung spezialisiert, manchmal erfolgt sie „aus einer Hand“ mit der 
Gewährung von Eingliederungsleistungen (vgl. 2.2.2.2.1). In etlichen Standorten hat es in 
dieser Hinsicht eine Umorganisation in Richtung einer höheren Spezialisierung gegeben. 
Häufig wird versucht, die Nachteile der Spezialisierung durch organisatorische Hilfsmittel wie 
die Bildung von Teams wett zu machen (2.2.2.2.2.). 
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Die Funktion „Aktivierung“ wird in drei Grundformen realisiert: In ARGEn ist der häufigste Fall 
der einer Aufsplittung der Aktivierung nach Zielgruppen, d.h. für Personen mit mehreren 
Vermittlungshemmnissen wird ein spezialisiertes „Fallmanagement“ angeboten, während 
andere Hilfeberechtigte über einen „persönlichen Ansprechpartner“ oder Arbeitsvermittler 
aktiviert und/oder vermittelt werden. Demgegenüber haben die meisten zkT, aber auch etli-
che ARGEn, ein Organisationsmodell realisiert, das die Aktivierungsleistungen bei einer ein-
zigen Stelle/ Person konzentriert, die unterschiedlich benannt wird, der aber die Funktion 
zukommt, selbst zu entscheiden, wie intensiv die Hilfe ist, die von Fall zu Fall angeboten 
wird. Die dritte Form, dass Aktivierung mit der Gewährung materieller Hilfe verbunden wird, 
ist eher die Ausnahme (2.2.2.3). 

Die Organisation der Arbeitsvermittlung (d.h. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt) befindet 
sich im Fluss. Im Untersuchungszeitraum wurde an vielen Standorten ein Arbeitgeberservice 
(AGS) eingerichtet, in ARGEn teilweise gemeinsam mit der Agentur. Insbesondere bei eini-
gen zkT wurde die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt bei dem AGS zentralisiert, d.h. 
Vermittlungen laufen ausschließlich über diese Stelle. Demgegenüber haben persönliche 
Ansprechpartner/ Arbeitsvermittler in ARGEn den doppelten Auftrag der Aktivierung und der 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt und werden hinsichtlich Arbeitgeberkontakten vom 
AGS unterstützt (2.2.2.4, vgl. auch B 3.3). 

Die gesetzliche Hervorhebung der Zielgruppe der unter 25-Jährigen findet ihre Entsprechung 
in der Organisation eines zumindest in Teilen besonderen Leistungsprozesses für Jugendli-
che und junge Erwachsene. Dies kann – je nach Größe der Organisation – die Form eines 
eigenen „Job Centers“, eines besonderen „u25-Teams“ oder der speziellen Zuständigkeit 
eines „persönlichen Ansprechpartners“ annehmen. In Niedersachsen wird von einigen zkT 
ein Landesprogramm für diese Zielgruppe genutzt, um einen spezialisierten Leistungspro-
zess zu organisieren. 

Vereinzelt existieren auch für andere Zielgruppen spezialisierte Leistungsprozesse, z. B. für 
Wohnungslose. Hier spielt eher die Tradition der Leistungserbringung als die Form der Auf-
gabenwahrnehmung eine Rolle (2.2.3). 

Die Einbindung von „Dritten“ in die Leistungserbringung ist im SGB II – wie bereits im SGB III 
– geläufig, bezieht sich aber fast immer (in den ARGEn von vereinzelten Ausnahmen abge-
sehen durchweg) auf die Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen, das Angebot von 
Arbeitsgelegenheiten (AGHs) oder von Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziff. 1-4 SGB II. 
In einigen zkT wurden aber auch „Kernprozesse“ der Produktionsorganisation, wie z. B. das 
Assessment oder die gesamte Erbringung von Eingliederungsleistungen für bestimmte Ziel-
gruppen „ausgelagert“, sei es an Trägerverbünde oder einzelne Träger (2.2.4). 

 

Eine Typologie der Produktionsmodelle 
Wir verwenden im Anschluss an Boyer/Freyssenet (Boyer/Freyssenet 2003) den Begriff des 
„Produktionsmodells“, um eine je spezifische Kombination von Produktpolitik, Arbeitsbezie-
hungen und Produktionsorganisation zu bezeichnen.  
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Im Extremfall hätte jede ARGE und jeder zkT ein eigenes „Produktionsmodell“. Wie in Ab-
schnitt B 2.2 gezeigt wird, ist jedoch die Varianz der Gestaltungsalternativen begrenzt, so 
dass der Versuch einer Typologie entlang zentraler Dimensionen der Produktpolitik und der 
Produktionsorganisation fruchtbar zu sein scheint. 

In Kapitel 2.3 wird im Rekurs auf die Methodik qualitativer Typenbildung eine Typologie von 
Produktionsmodellen gewonnen. Hierzu mussten wir uns auf einige Ausprägungen der Pro-
duktpolitik und der Produktionsorganisation beschränken.  

Dieses Vorgehen, eine Typenbildung vorwiegend entlang zentraler Prozessschritte vorzu-
nehmen, erschien vor allem deshalb sinnvoll, weil der unterschiedliche Sprachgebrauch Be-
griffe wie „Fallmanagement“ ungenau werden lässt. 

Die für die Typenbildung verwendeten Dimensionen lauten in polarisierter Darstellung: 

1. Dimension: Zugangssteuerung 
Zugangssteuerung: entweder erfolgt zunächst die Gewährung materieller Leistungen oder 
zunächst der Versuch der Vermittlung bzw. der „Aktivierung“. Dieser Prozessschritt verweist 
direkt auf die Produktpolitik. 

2. Dimension: Gewährung materieller Leistungen 
Die Gewährung materieller Leistung ist entweder getrennt vom Angebot aktivierender Leis-
tungen oder die Gewährung materieller Leistungen und die Gewährung von aktivierenden 
Leistungen sind integriert. 

3. Dimension: Aktivierung 
Das Angebot aktivierender Leistungen erfolgt für alle Klienten „aus einer Hand“ oder das 
Angebot aktivierender Leistungen wird für eine spezifische Personengruppe in besonderer 
Weise organisiert (z. B. im Rahmen des „beschäftigungsorientierten Fallmanagements“). 

4. Dimension: Arbeitsvermittlung 
Arbeitsvermittlung (als Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt) wird mit dem Angebot von 
Aktivierungsleistungen kombiniert oder die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt erfolgt 
spezialisiert. 

Aus der Kombination der genannten vier Dimensionen der Typologie ergibt sich die Matrix, 
die der Typologie zu Grunde liegt. Einige dieser Kombinationen sind jedoch, betrachtet man 
sie inhaltlich, logisch ausgeschlossen. Andere Zielfelder sind zwar theoretisch denkbar, die 
dahinter stehenden Kombinationen kommen aber in unserem Sample empirisch nicht vor. 

Ein Vergleich der Typologie von Produktionsmodellen mit der Organisationstypologie, die 
UF1 vorgelegt hat, zeigt eine hohe Übereinstimmung, aber auch Differenzen. Dies ist ange-
sichts der Tatsache, dass zwar weitgehend die gleichen Dimensionen zu Grunde gelegt 
wurden, das Vorgehen der Typenbildung aber im Detail zwischen den beiden Untersu-
chungsfeldern abweicht, nicht verwunderlich. Als nächster Arbeitsschritt steht an, beide Mus-
ter der Typenbildung miteinander zu verzahnen. 

Die Typologie der Produktionsmodelle umfasst vier Grundtypen mit einigen Untertypen: 
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Typ A: Funktionale Spezialisierung  

Grundsätzlich werden bei diesem Typus alle drei Funktionen im Leistungsprozess (Leis-
tungssachbearbeitung, Aktivierung und Arbeitsvermittlung) als einzelne Prozessschritte se-
parat organisiert. Dabei wird insbesondere die „Aktivierung“ aufgespalten und zwischen Per-
sonen mit mehreren Vermittlungshemmnissen und Personen mit keinen bzw. wenigen Ver-
mittlungshemmnissen unterschieden. Im Fokus dieser Konstruktion steht das „Fallmanage-
ment“, das eine speziell organisierte Aufgabe darstellt.  

Der Typ A kann nach der Art der Zugangssteuerung differenziert werden: 

• Die Zugangssteuerung erfolgt über die Leistungssachbearbeitung. 

• Die Zugangssteuerung erfolgt über das Fallmanagement bzw. die Arbeitsvermittlung. 

Während die erste Variante eher auf die Sicherung der materiellen Versorgung abzielt, kon-
zentriert sich der Leistungsträger in der zweiten Variante vorrangig auf die Aktivierung – bis 
hin zur aktiven Fallvermeidung durch Beratungs- und unmittelbare Vermittlungsangebote 
(von Beschäftigung bis hin zum ersten Arbeitsmarkt, dabei weist dieser Ansatz über die Ziel-
gruppe des § 15a SGB II hinaus).  

Beide Untertypen können nochmals ausdifferenziert werden, je nachdem, ob sich „Fallma-
nagement“ auf den Prozessschritt „Aktivierung“ beschränkt oder auch Vermittlungsaufgaben 
(für einen besonderen Personenkreis) übernimmt: 

• Fallmanagement nimmt auch Vermittlungstätigkeit wahr. Bei diesem Untertypus fokus-
siert das Fallmanagement auf die Betreuung eines spezifischen Personenkreises (Er-
werbsfähige Hilfeberechtigte (eHb) mit mehreren bzw. besonders schwerwiegenden Ver-
mittlungshemmnissen) und übernimmt für diesen Aktivierung und Vermittlung. 

• Fallmanagement übernimmt keine Arbeitsvermittlung. Bei diesem Untertypus stellt das 
Fallmanagement für einen spezifischen Personenkreis eine der Arbeitsvermittlung vorge-
lagerte Unterstützung dar, d.h. es bearbeitet Vermittlungshemmnisse und gibt im Erfolgs-
fall die Kundin bzw. den Kunden an die Arbeitsvermittlung zurück.  

Aufgrund der genannten Differenzierungen ergeben sich folgende Untertypen des Grundty-
pus „Funktionale Spezialisierung“: 

Untertyp 1:  Zugang über Leistungssachbearbeitung  

Untertyp 1a:  Fallmanagement mit Vermittlungstätigkeit 
Untertyp 1b: Fallmanagement ohne Vermittlungstätigkeit 

Untertyp 2:  Zugang über Fallmanagement bzw. Arbeitsvermittlung  

Untertyp 2a:  Fallmanagement mit Vermittlungstätigkeit 
Untertyp 2b:  Fallmanagement ohne Vermittlungstätigkeit 
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Typ B: Integration von Aktivierung und Arbeitsvermittlung 

Leistungssachbearbeitung ist grundsätzlich spezialisiert, ist also von aktiven Leistungen ge-
trennt in einem eigenen Bereich oder eigenen Teams organisiert. Die Leistungssachbearbei-
tung übernimmt also weder Aufgaben der Aktivierung (Beratung, Betreuung, Fallmanage-
ment) noch solche der Arbeitsvermittlung.  

Die Leistungssachbearbeitung selbst ist beim Typ B durchgängig binnendifferenziert: Für 
bestimmte fachliche Aufgaben wie Bearbeitung von Widersprüchen, Unterhalt, Ermittlung 
(Außendienst) und Ordnungswidrigkeiten gibt es spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter oder eigene Abteilungen. Häufig, vor allem in größeren Standorten, gibt es auch die so 
genannte „Erstberatung“, die dem eigentlichen Leistungsprozess vorgeschaltet ist, oder ei-
nen Antragsservice im Bereich der Eingangszone, der Antragsunterlagen ausgibt und bei 
Rückgabe auf Vollständigkeit prüft. Auch diese beiden Aufgaben werden häufig getrennt von 
der laufenden Sachbearbeitung wahrgenommen. Die Zusammenführung unterschiedlicher 
Personalbestände hat vielerorts dazu geführt, am Qualifikationsniveau ansetzend zwischen 
verschiedenen Gruppen zu unterscheiden (z. T. zwischen Teamassistent, Fachassistent und 
Sachbearbeiter). 

Aufgaben der Aktivierung und Arbeitsvermittlung werden beim Typ B – im Unterschied zur 
Leistungssachbearbeitung – kaum spezialisiert wahrgenommen: Aktivierung ist nicht auf-
gespalten (nicht spezialisiert) und wird zudem meist nicht von Arbeitsvermittlung getrennt 
realisiert. Beide Aufgaben werden in der Regel von derselben Fachkraft ausgeführt. Jede 
Fachkraft hat somit mit unterschiedlichen Kundenkreisen zu tun, also zugleich mit marktfer-
nen und mit marktnahen Kunden. Dabei entscheidet die Fachkraft eigenständig, wie sie die 
beiden Aufgaben im Einzelfall ausfüllt und verknüpft.  

Der Zugang zu Leistungen nach dem SGB II erfolgt bei Typ B ganz überwiegend über die 
Leistungssachbearbeitung bzw. parallel über Leistungssachbearbeitung und Aktivierung/ 
Vermittlung (Typ B1). Es gibt nur drei Standorte, an denen ein unmittelbarer Zugang zur „Ak-
tivierung“ gegeben ist (Typ B2). 

  
Typ C: Partielle Integration von Gewährung materieller Leistungen und Eingliederungsleis-

tungen 

Merkmal des Typs C ist es, dass die Eingliederungsleistungen organisatorisch voneinander 
getrennt sind, die Gewährung materieller Leistungen aber entweder mit generellen Aktivie-
rungsleistungen für die eHbs verbunden wird (vgl. Untertyp 1) oder für eine spezielle Gruppe 
im Rahmen des Fallmanagements erfolgt (Untertyp 2). Bei Untertyp 1 gibt es den häufigeren 
Fall, dass Fallmanagement für alle eHbs vorgesehen ist, aber die Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt spezialisiert ist (1a). Allerdings gibt es einen Standort, an dem Fallmanagement 
nur für einen bestimmten Personenkreis reserviert ist (wie im Konzept des „beschäftigungs-
orientierten Fallmanagements“ vorgesehen), die Persönlichen Ansprechpartner (PAP) aber 
für materielle Leistungen, für Aktivierungsmaßnahmen und für die Vermittlung in den Ar-
beitsmarkt zuständig sind (1b). 
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Charakteristisch ist für alle Varianten dieses Typs der konzeptionelle Grundgedanke, dass es 
zumindest für den Personenkreis, der mehrere Vermittlungshemmnisse aufweist, eventuell 
aber auch generell sinnvoll ist, „Hilfe aus einer Hand“ zu gewähren (deshalb die Verschmel-
zung), dass aber eine vollständige Integration (wie bei Typ D) die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter überfordert. Aus letzterem Grund werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
neben Eingliederungsleistungen auch noch materielle Leistungen erbringen, an manchen 
Standorten durch ein Back Office oder durch eine ausgebaute Eingangszone unterstützt. 

 
Typ D: Vollständige Integration von Gewährung materieller Leistungen und Eingliederungs-

leistungen 

Merkmal des Typs D ist die Zusammenführung der zentralen einzelfallbezogenen Leistungs-
prozesse, nämlich die Gewährung materieller Leistungen, die Aktivierung und die Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt „in einer Hand“. Unabhängig von der jeweiligen Dienstbe-
zeichnung (Sachbearbeiter, persönlicher Ansprechpartner oder Fallmanager) ist eine Person 
für die Bearbeitung und Gewährung materieller Leistungen und von Eingliederungsleistun-
gen zuständig. Diese Person entscheidet dann nicht nur über die jeweiligen Angebote und 
Maßnahmen, sondern auch über die Intensität der Betreuung. 

Der Zugang zur Leistungsgewährung kann über eine ausdifferenzierte Eingangszone erfol-
gen, in der z. B. Anträge ausgegeben und Termine vereinbart werden. Je nach räumlicher 
Organisation übernehmen aber auch Stellen in kreisangehörigen Gemeinden diese Funktion 
oder aber die Gesamtorganisation ist dekonzentriert, so dass die gesamte Leistungsgewäh-
rung „vor Ort“ in kreisangehörigen Gemeinden erfolgt und z. B. aus Kapazitätsgründen keine 
Ausdifferenzierung eines „Eingangsbereichs“ notwendig oder möglich ist. 

Dieser Typ kommt fast ausschließlich bei zkT vor. In ARGEn existiert er nur als Bestandteil 
komplexerer Organisationsstrukturen, wenn eine ARGE räumlich dekonzentriert ist und Ge-
schäftsstellen so klein sind, dass aus personalwirtschaftlichen Gründen eine Zusammenfüh-
rung von Verantwortungsbereichen angezeigt schien.  

 

5 Schnittstellen zwischen SGB II, SGB III und SGB VIII 
Auf der Basis von Literaturstudien und ersten Felderfahrungen im Sommer/Herbst 2006 wur-
den für die erste Welle der Untersuchung zwei Schnittstellenthemen ausgewählt, die für we-
sentliche Zielstellungen des SGB II – die soziale Integration durch Vermittlung in Arbeit oder 
Ausbildung und die Konzentration auf die Aktivierung von Jugendlichen – von besonderer 
Bedeutung sind:  

• die Schnittstellen im Prozess der Ausbildungsvermittlung und damit das Übergangsma-
nagement Schule-Beruf zwischen den SGB II, III und VIII und 

• die Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III in Bezug auf den Arbeitgeberservice und 
die Stellenakquisition. 
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Darüber hinaus interessierte gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion um 
die „Kostenexplosion“ der Grundsicherung auch, wie die Zugangssteuerung zwischen SGB II 
und SGB XII erfolgt, die nach dem SGB II fachlich über die Bewertung der Erwerbsfähigkeit 
der Hilfebedürftigen geregelt ist und institutionell in Konfliktfällen die Einrichtung einer Eini-
gungsstelle vorsieht. 

Letztere Schnittstelle erwies sich in der Praxis als wenig relevant, dagegen liegen etliche 
Befunde zur Ausgestaltung der beiden anderen Schnittstellen vor. 

Mit der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind im Bereich der Berufsberatung und Ausbil-
dungsvermittlung zahlreiche Schnittstellen, Überschneidungen und Doppelzuständigkeiten 
entstanden, die eine eindeutige, personell zuständige und konsequente Begleitung von Ju-
gendlichen in das Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem erschweren. Sie wurden mit 
der eindeutigen Verweisung der Zuständigkeit für die Ausbildungsvermittlung an die Grund-
sicherungsträger mit dem Fortentwicklungsgesetz eher noch verschärft, weil nun die Schnitt-
stelle durch den Leistungsprozess der Ausbildungsvermittlung verläuft, was nicht zuletzt an-
gesichts häufiger Wechsel der Jugendlichen zwischen den Rechtskreisen aus fachlicher 
Sicht wenig sinnvoll erscheint. 

Jugendliche haben derzeit je nach Wohnort und Zugehörigkeit zum SGB III- bzw. SGB II- 
Rechtskreis einen sehr unterschiedlichen, qualitativ nicht einheitlichen Zugang zu Beratungs- 
und Vermittlungsleistungen im Bereich der Berufsvorbereitung und Ausbildungsvermittlung. 
Statt Leistungen aus einer Hand zu erhalten, die ein Fallmanager oder PAP bündelt und 
steuert, stehen ihnen nunmehr mit der Berufsberaterin bzw. dem Berufsberater und dem 
Fallmanager bzw. PAP mindestens zwei Fachleute gegenüber, die einen Teil des Leistungs-
prozesses steuern. Zudem können von Fall zu Fall deutlich mehr als zwei Fachkräfte für die 
Umsetzung einzelner Prozessschritte zuständig sein. Das propagierte Ziel der Reform, Leis-
tungen aus einer Hand anzubieten, wird strukturell entsprechend weit verfehlt. Dies gilt ins-
besondere für den Fall der zkT, denn bei ARGEn und bei gAw wird die Ausbildungsstellen-
vermittlung häufig gemeinsam mit der Agentur betrieben, was Reibungsverluste minimiert.  

In der Person der PAP bzw. Fallmanager im SGB II muss sich erhebliche Fach- und Feld-
kompetenz bündeln, wenn sie die Steuerung des Leistungsprozesses als zentrale Ansprech-
person gewährleisten sollen. Betrachtet man die Rahmenbedingungen für diese Tätigkeit 
(verhältnismäßig schlechte Bezahlung, häufig befristete Beschäftigungsverhältnisse, unzu-
reichende Qualifizierungsmöglichkeiten sowie intransparente und instabile lokale Netzwerke 
von Akteuren mit gegenläufigen Interessen), so wird deutlich, dass die den PAP bzw. Fall-
managern zugewiesene Funktion nur schwer adäquat auszufüllen ist.  

Im Bereich des Arbeitgeberservice (AGS), also einer weiteren Schnittstelle zwischen SGB II 
und SGB III, können grundlegende Organisationsformen mit unterschiedlichen Vor- und 
Nachteilen beschrieben werden. Im Falle eines gemeinsam von AA und ARGE betriebenen 
AGS ist die Bündelung von Ressourcen positiv zu bewerten. Unter dem Aspekt der Chan-
cengerechtigkeit für alle Arbeitsuchenden ist dieses Modell prinzipiell den anderen Modellen 
überlegen, da in erster Linie die am besten passenden Bewerberinnen und Bewerber Ver-
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mittlungsvorschläge erhalten und zudem ein großes Angebot regionaler und überregionaler 
Stellenangebote vorhanden ist. Voraussetzung für die Chancengleichheit relativ ähnlich ge-
eigneter Bewerberinnen und Bewerber im stellenorientierten Matchingprozess sind allerdings 
gleich gut gepflegte Bewerberprofile seitens des SGB III- und des SGB II-Bereichs.  

Grundsätzlich stehen Bewerberinnen und Bewerbern aus dem SGB II bei Bedarf höhere 
Eingliederungszuschüsse zur Verfügung. Der insgesamt höhere EGT im SGB II ermöglicht 
auch mehr betriebliche Trainingsmaßnahmen, Praktika etc. Zur Vermeidung von Fördermit-
telkonkurrenz können im Rahmen eines gemeinsamen AGS prinzipiell leichter Abstim-
mungsprozesse zum Einsatz der Förderung angestoßen werden. 

Bewerberorientierte Vermittlung wird in ARGEn und gAw vom gemeinsamen Arbeitgeberser-
vice relativ selten betrieben. Für Bewerber mit stärkerem Unterstützungsbedarf stehen des-
halb weniger Ressourcen als bei getrennten Arbeitgeberservices zur Verfügung. 

Ein getrennter Marktauftritt von Agentur und Grundsicherungsträgern (Modell eigener AGS) 
führt zu Doppelstrukturen und Doppelansprachen. Für die Arbeitgeber sind zwei öffentliche 
Arbeitgeberservices schwer durchschaubar und vermittelbar. In dieser Form können sich 
aber größere Chancen für die tendenziell schwächere SGB II-Klientel ergeben. In ARGEn 
mit eigenem AGS müssen diese die Handlungsprogramme der Arbeitsagentur nicht eins zu 
eins anwenden. Da nicht erwiesen ist, dass diese für die SGB II-Klientel geeignet sind, kön-
nen durch Abweichungen, wie eine Kombination aus stellen- und bewerberorientierter Ver-
mittlung, u.U. bessere Ergebnisse erzielt werden. Dies wäre für die zkT zu überprüfen, die 
überwiegend dieses Modell gewählt haben.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch das SGB II ein Flickenteppich öffentlicher 
Arbeitsvermittlungsinstitutionen entstanden ist. Den einzelnen öffentlichen Arbeitsvermittlun-
gen stehen nun nicht mehr alle Bewerber zur Verfügung. Gleichzeitig haben die Arbeitsu-
chenden bei ihrer zuständigen Institution nicht mehr Zugriff auf alle gemeldeten Stellen. Das 
daraus folgende Matching-Problem ist je nach Organisationsform unterschiedlich groß. 
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1 Der gesetzliche Evaluationsauftrag  

Der Verabschiedung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(SGB II) war eine mehrmonatige politische Auseinandersetzung zwischen dem Regierungs-
lager und den sog. „A-Ländern“ und der damaligen Opposition im Deutschen Bundestag und 
einigen „B-Ländern“ vorausgegangen, in deren Zentrum u. a. die Frage stand, ob – wie im 
Gesetzentwurf beabsichtigt – die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB II der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) bzw. „Arbeitsgemeinschaften“ (ARGEn) der beiden Leistungsträ-
ger übertragen werden sollte. Die Gegenposition, insbesondere vertreten durch die Bundes-
länder Hessen und Niedersachsen, sah eine Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger, 
also der kommunalen Ebene, vor. Trotz der Verabschiedung des SGB II am 24. Dezember 
2003 blieb die Entscheidung an diesem Punkt offen und wurde in das Jahr 2004 vertagt. Im 
Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wurde dann eine Einigung über eine 
Experimentierklausel erzielt, die durch das „Optionsgesetz“ vom 30. Juli 2004 inhaltlich aus-
gefüllt wurde.  

Gegenstand der „Experimentierklausel“ sollte der Wettbewerb um die effektivsten Formen 
der Gestaltung von Eingliederungsleistungen sein, wie an der Formulierung im § 6a Abs. 1 
Satz 2 SGB II deutlich wird: „Die Erprobung ist insbesondere auf alternative Modelle der Ein-
gliederung von Arbeitsuchenden im Wettbewerb zu den Eingliederungsmaßnahmen der  
Agenturen für Arbeit ausgerichtet.“ 

Dem Wettbewerbsgedanken folgend soll die bis 31.12.2010 befristete Experimentierklausel 
durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet und bewertet werden. 
Dadurch soll eine objektive Basis für den politisch umstrittenen Vergleich geschaffen werden. 

Die Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II hat im Wesentlichen drei Zielset-
zungen: 

• die Beobachtung der Implementation und Durchführung des SGB II durch die Träger, 

• die Analyse der Wirkungen, 

• die Herausarbeitung der Ursachen für die jeweiligen Wirkungszusammenhänge. 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) obliegt dabei die Aufgabe, die 
Wahrnehmung der Aufgaben durch die mit der Experimentierklausel betrauten kommunalen 
Träger („zugelassene kommunale Träger“ - zkT) im Vergleich zu den ARGEn zu untersu-
chen. Gegenstand ist die praktische Umsetzung der Experimentierklausel, wobei die organi-
satorischen Formen der Ausgestaltung von Leistungsprozessen in den beiden grundsätzli-
chen Modellen der Aufgabenwahrnehmung (ARGE vs. zkT) verglichen und die erzielten Ar-
beitsmarktwirkungen evaluiert werden sollen, wobei die Modelle getrennter Aufgabenwahr-
nehmung (gAw) einzubeziehen sind. 

Das Evaluationskonzept zur Experimentierklausel sieht neben der Unterstützung und wis-
senschaftlichen Beratung durch einen externen Koordinator und der Bereitstellung der Daten 
durch die BA vier Untersuchungsfelder (UF) vor: 
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• Feld 1: Deskriptive Analyse und Matching, 

• Feld 2: Implementations- und Governanceanalyse, 

• Feld 3: Wirkungs- und Effizienzanalyse, 

• Feld 4: Makroanalyse und regionale Vergleiche. 

Der vorliegende Bericht betrifft das Feld 2, die Implementations- und Governanceanalyse. 
Dieses Feld wird bearbeitet vom Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der FH Frankfurt 
und dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas), Bonn, Teilarbeiten übernehmen 
das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und die Firma Simma & Partner, Bre-
genz/Österreich. 

Für dieses Feld wurde in der Sitzung des die Evaluation begleitenden Arbeitskreises (AK 
Evaluation) vom 15./16.Juni 2006 die Grundsatzentscheidung getroffen, die Implementati-
ons- und Governanceanalyse auf eine Stichprobe von 154 „Einheiten“, d.h. ARGEn, zkT und 
Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung zu stützen.2 

 

2 Das Konzept der Implementations- und Governanceanalyse 

Das SGB II hat die bisherigen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in der Sozialhilfe 
und der Arbeitslosenhilfe für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfesuchenden zu zwei 
neuen Leistungen, dem Arbeitslosengeld II und dem Sozialgeld verschmolzen. Damit wurden 
nicht nur zwei unterschiedliche Politikstränge, nämlich Arbeitsmarktpolitik und Fürsorgepoli-
tik, miteinander verknüpft, sondern auch die Verwaltungsapparate, die in der Vergangenheit 
für die Gewährung der unterschiedlichen Leistungen geschaffen wurden, neu gestaltet. Deut-
lich wird dies an den „Arbeitsgemeinschaften“ (ARGE) nach § 44b SGB II, die es in dieser 
Form im Sozialbereich vor 2005 nicht gab, aber auch an den „besonderen Einrichtungen“, 
die die zugelassenen kommunalen Träger (zkT) nach § 6a Abs. 6 SGB II schaffen sollen.  

Die Integration ihrer Klientel in den Arbeitsmarkt stellt für den überwiegenden Teil der Sozi-
alhilfeträger zumindest in der durch das Gesetz geschaffenen Größenordnung ein Novum 
dar, obwohl viele von ihnen auf eine Tradition der „Hilfe zur Arbeit“ nach dem BSHG (§§ 19f. 
BSHG) verweisen können. Die bis Ende 2004 entwickelte Praxis ist weder quantitativ noch 
von der Bandbreite des Instrumentariums mit den Eingliederungs- und Vermittlungsleistun-
gen zu vergleichen, welche jetzt von den ARGEn oder zkT angeboten werden sollen; inso-
fern mussten gerade die zkT ihr Angebot auf einen weitaus größeren Adressatenkreis zu-
schneiden.  

Umgekehrt waren die Agenturen für Arbeit (AA) in der Vergangenheit kaum in der Lage, zu-
reichend „persönliche Hilfe“ für diejenigen Arbeitslosen anzubieten, die neben arbeitsmarkt-
politischen Instrumenten besondere soziale Unterstützung benötigten, um auf dem Arbeits-
markt wieder Fuß zu fassen. Das Angebot zielte überwiegend auf Bezieherinnen und Bezie-
                                                 
2  Näheres zur Stichprobenkonstruktion ist dem Zwischenbericht des UF 1 zu entnehmen, das für die Stichpro-

benziehung verantwortlich zeichnet.  
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her von Arbeitslosengeld, die Zielgruppe des SGB II lag nicht im Fokus der Eingliederungs-
bemühungen der meisten lokalen AA. Wie das Modellprogramm „Modelle der Zusammenar-
beit von Arbeitsverwaltung und Trägern der Sozialhilfe“ gezeigt hatte (Hess, Schröder, Smid, 
Reis 2004), waren deshalb auch jene Modelle besonders erfolgreich, bei denen es gelang, 
durch Verzahnung der Leistungsprozesse und Intensivierung der Zusammenarbeit die jewei-
ligen Stärken der Partner auszubauen und in die Kooperation einzubringen. Allerdings waren 
hierfür innerorganisatorisch erhebliche Anpassungsleistungen erforderlich (u. a. zur Stützung 
der innovativen Arbeitsformen wie Fallmanagement), was verdeutlicht, dass es beim Über-
gang vom BSHG ins SGB II um mehr ging als um einen „kulturellen Wandel“, nämlich um 
eine Umstellung von komplexen Systemen, d.h. des „Menschenbilds“, der Leistungsbezie-
hungen, der Arbeitsorganisation, der Hierarchie etc. 

Für die Implementations- und Governanceanalyse stellt sich angesichts dieser Ausgangssi-
tuation die Aufgabe, die Umsetzung eines komplexen gesetzlichen Auftrags zu analysieren. 
Die Analyse muss ebenfalls komplex ansetzen und die unterschiedlichen Governancestruk-
turen ebenso umfassen wie die Bandbreite lokaler organisatorischer und strategischer Opti-
onen und Ausgestaltungen – bis hin zur Frage, wie die Dienstleistung „Eingliederung“ denn 
tatsächlich erbracht wird. 

Eine durch den Evaluationsauftrag vorgegebene Dimension der Analyse ist dabei der Ver-
gleich zwischen ARGEn und zkT. Eine weitere Dimension ist die Identifizierung und Bewer-
tung der Formen, in denen der Leistungsprozess des SGB II organisiert wird.  

Eine ausführliche Darstellung des konzeptionellen Ansatzes der Governance- und Imple-
mentationsanalyse und dessen theoretischer Begründung erfolgt in Teil I dieses Berichts. 

 

3 Methodische Umsetzung 

3.1 Methodisches Vorgehen und Instrumentarium 

Um die skizzierten Prozesse in ihrer Komplexität angemessen zu erfassen, ist eine Kombina-
tion verschiedener Erhebungsmethoden vorgesehen.  

Die überregionale Governance-Analyse stützt sich auf: 

• Literaturrecherche und Erstellung eines Literaturüberblicks über überregionale Gover-
nance-Strukturen der drei Modelle der Aufgabenwahrnehmung; 

• Dokumentenanalyse: Protokolle von Verhandlungen und Anhörungen zur Einführung des 
SGB II und des Kommunalen Optionsgesetzes, veröffentlichte Positionen relevanter Ver-
treter der BA, des BMAS, der Landesregierungen, der kommunalen Spitzenverbände 
sowie von Fachverbänden der sozialen Arbeit, Berichte und Dokumente zur lokalen Um-
setzung, Verträge und andere Dokumentationssysteme wurden in Bezug auf oben ge-
nannte Fragestellungen ausgewertet. 

• Leitfadengestützte Interviews und Gruppendiskussionen: Mit Expertinnen und Experten 
des BMAS, der BA, der Bundesländer und der kommunalen Spitzenverbände wurden 
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teilstrukturierte Interviews zu den überregionalen Rahmenbedingungen geführt. Darüber 
hinaus wurden mit den Geschäftsführungen von 20 SGB-II-Einheiten und der zugehöri-
gen Agenturen teilstrukturierte Interviews zu speziellen Aspekten dieser externen Gover-
nance-Strukturen geführt. 

Für die Analyse lokaler Governancestrukturen und des Prozesses der Implementation von 
Leistungsprozessen zur Umsetzung des SGB II wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt: 

Zunächst wurde die Konzeption des „Produktionsmodells“ umgesetzt in ein Tableau von In-
dikatoren, die Auskunft über das jeweilige arbeitsmarkt- und fürsorgepolitische Feld, die Stra-
tegiefähigkeit der lokalen SGB II-Einheiten, die spezifische Produktionsorganisation und die 
„Schnittstellen“ zu anderen Sozialleistungsträgern (Sozialamt, Jugendamt, AA) geben.3  

Aus diesem Indikatorentableau wurden mehrere Leitfäden für die Experteninterviews sowie 
die Gruppendiskussion abgeleitet. Nach einem Pretest im August 2006 wurden diese Leitfä-
den gründlich überarbeitet und zur „Einsatzreife“ gebracht. 

Nach dem offiziellen „Auftaktworkshop“ am 12./13. September 2006 wurden mit den 154 
vorgesehenen Standorten Termine vereinbart, an denen vor Ort die Experteninterviews und 
die Gruppendiskussionen durchgeführt werden konnten. 

Parallel hierzu wurde eine Datenbank entwickelt, die es erlaubt, Indikator für Indikator die 
Antworten auf die Leitfragen aufzunehmen und dann für die Auswertung zu qualitativen Aus-
sagen zusammenzufassen bzw. zu quantifizierbaren Daten zu verdichten. Die Struktur die-
ser Datenbank orientiert sich an den Dimensionen des „Produktionsmodells“, so dass diese 
sämtliche Indikatoren abbildet. Somit sind unterschiedliche Auswertungen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten und Fragestellungen möglich. Auch ist es möglich, Daten über alle 154 
Standorte hinweg zu aggregieren und so zu quantitativen Aussagen zu kommen. 

Zwischen Oktober 2006 und Anfang Mai 2007 wurden von mehreren Interviewerteams an 
154 Standorten mehrtägige Besuche absolviert, die dem Zweck dienten, Interviews mit aus-
gewählten Expertinnen und Experten sowie Gruppendiskussionen mit Beschäftigten aus den 
lokalen SGB II-Einheiten durchzuführen und Dokumente für eine flankierende Dokumenten-
analyse zu erbitten. 

Abgesehen von wenigen Einzelfällen wurden alle Interviews und Gruppendiskussionen mit-
geschnitten und liegen in Dateiformat als Tondokument vor. Gleichzeitig wurden umfangrei-
che Protokolle erstellt, die die wesentlichen Informationen enthalten, die aus Interviews und 
Gruppendiskussionen gewonnen werden konnten. Diese Protokolle stellen den Zwischen-
schritt zwischen dem „Rohmaterial“ Tondokument und der Datenbank dar: die Protokollie-
rung erfolgte entlang der Leitfragen, so dass alle Antworten auf Fragen, die dem gleichen 
Indikator zuzuordnen sind, in der Datenbank zusammengeführt werden und ausgewertet 
werden können. 

Ende 2006 wurde dann mit der Auswertung begonnen. Diese stützte sich primär auf die in 
der Datenbank erfassten Protokolle sowie die Dokumente, die von den einzelnen Standorten 
                                                 
3  Vgl. Zwischenbericht im Juni 2006. 
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zur Verfügung gestellt wurden (Organigramme, Arbeitsmarktprogramme, Verträge, Flyer 
etc.). 

Für den Zwischenbericht konzentrierte sich die Auswertung auf die Bearbeitung zweier 
grundlegender Fragestellungen: 

• Welche Formen der Organisation von Leistungsprozessen im SGB II gibt es an den 154 
Standorten (Typologie der Produktionsmodelle)4? 

• Welche Formen der Steuerung und des Controllings gibt es, wie wird gesteuert, welche 
Erfahrungen konnten bisher gemacht werden? 

Andere Problemkomplexe wurden zunächst zurück gestellt, da noch nicht alles Material (ins-
besondere Eingliederungsbilanzen, quantitative Daten über den Einsatz unterschiedlicher 
Instrumente, Daten über Personalausstattung etc.) in valider Form vorliegt, um gehaltvolle 
Auswertungen vornehmen zu können.  

Bei der Bewertung der Ergebnisse der hier vorgelegten ersten Implementationsanalyse ist es 
wichtig zu sehen, dass sie sich im Wesentlichen auf „Selbstbeschreibungen“ der untersuch-
ten Standorte stützt, d.h. auf Organigramme und Dokumente der mit der Umsetzung des 
SGB II befassten Organisationseinheiten sowie auf Interviews und Gruppendiskussionen mit 
den lokalen Akteuren. Das bedeutet, dass methodisch neben Tatsachenaussagen zu Orga-
nisationsstrukturen etc. die „subjektive Sicht“ der Akteure vor Ort erfasst und analysiert wur-
de.  

Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden diese Selbstbeschreibungen mit Fremdbeschrei-
bungen (z. B. Kooperationspartner, Arbeitgeber, aber auch Daten über Eingliederungen und 
Maßnahmen) kontrastiert und damit „objektiviert“.  

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Erhebung zeitraumbezogen durchgeführt 
wurde. Sie erstreckte sich über ein halbes Jahr, während dessen sich das Feld in „Bewe-
gung“ befand. So wurde für den ARGE-Bereich z. B. das Konzept der „Betreuungsstufen“ 
eingeführt, wovon die ARGEn, die noch 2006 befragt wurden, nicht betroffen waren, wäh-
rend andere, die im Frühjahr 2007 an die Reihe kamen, bereits dabei waren, das Konzept 
umzusetzen. 

 

3.2 Sonderuntersuchungen 

Das SGB II eröffnet an verschiedenen Stellen Schnittstellen zu anderen Sozialgesetz-
büchern, die sich als institutionelle Regelungsstrukturen und zugleich als „Angebote von Zu-
lieferern“ auf den gesamten „Produktionsprozess“ niederschlagen. 

Deshalb ist eine zusätzliche Untersuchung dieser Schnittstellen eine wichtige Ergänzung der 
Implementationsanalyse, gibt sie doch Einblick in die Probleme der Kooperation mit „Zuliefe-
rern“, die zugleich auch „Konkurrenten am Dienstleistungsmarkt“ sein können. Die „Produkti-

                                                 
4  Aus auswertungstechnischen Gründen konnten nur 145 Standorte in die Typologie einbezogen werden. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Zwischenbericht Mai 2007 
 

 7

onsorganisation“ an diesen Schnittstellen, die Gestaltung der „Arbeitsbeziehungen“ zu den 
„Zulieferern“ und die Wirkungen des Wettbewerbs auf die Produktpolitik angesichts der ge-
gebenen Konstellation spielen, so die dieser Zusatzuntersuchung zugrunde liegende An-
nahme, eine wesentliche Rolle für den Produktionsprozess der Grundsicherungsträger. 

Auf der Basis von Literaturstudien und ersten Felderfahrungen im Sommer/Herbst 2006 wur-
den für die erste Welle der Untersuchung zwei Schnittstellenthemen ausgewählt, die für we-
sentliche Zielstellungen des SGB II – die soziale Integration durch Vermittlung in Arbeit oder 
Ausbildung und die Konzentration auf die Aktivierung von Jugendlichen – von besonderer 
Bedeutung sind:  

• die Schnittstellen im Prozess der Ausbildungsvermittlung und damit das Übergangsma-
nagement Schule-Beruf zwischen den SGB II, III und VIII und 

• die Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III in Bezug auf den Arbeitgeberservice 
(AGS) und die Stellenakquisition. 

Darüber hinaus interessierte gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion um 
die „Kostenexplosion“ der Grundsicherung auch, wie die Zugangssteuerung zwischen SGB II 
und SGB XII erfolgt, die nach dem SGB II fachlich über die Bewertung der Erwerbsfähigkeit 
der Hilfebedürftigen geregelt ist und institutionell in Konfliktfällen die Einrichtung einer Eini-
gungsstelle vorsieht. 

Untersuchungsgegenstand sind 19 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, darunter 
acht zkT, neun ARGEn und zwei Regionen, in denen das SGB II in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung umgesetzt wird. Sie wurden basierend auf Daten aus der ersten Welle der 
Befragung des UF 1 nach organisatorischen und Governance-Kriterien ausgewählt. 

 

4 Schnittstelle zu den Forschungen in den anderen Untersuchungsfeldern  

Die Arbeiten in Untersuchungsfeld 2 stellen Ergänzungen und Vorarbeiten dar für die ande-
ren Untersuchungsfelder (insbesondere UF 1 und UF 3).  

Besonders eng ist der Zusammenhang von UF 1 und UF 2, was gesteigerte Kooperationser-
fordernisse beinhaltet. UF 1 ist zuständig für die Erbringung aller wesentlichen quantitativen 
und flächendeckenden Datenermittlungen, Datenaufbereitungen und Erhebungsdienstleis-
tungen sowie für die auf einem Matching-Verfahren aufsetzende Organisationstypologie. Im 
Vorfeld der Entwicklung eines Konzepts zur Erstellung der Typologie war UF 2 ebenso für 
UF 1 beratend tätig wie bei der Entwicklung der Fragebögen für die Untersuchungswellen. 

UF 1 liefert auch für UF 2 ergänzend zu den qualitativen Daten aus UF 2 quantitative Daten, 
so dass sich sowohl die Governance- wie die Implementationsanalyse an den 154 Standor-
ten auf umfangreiches empirisches Material stützen kann.  

Da UF 2 durch den gewählten Untersuchungsansatz einen intensiven Blick auf die Prozesse 
von Organisationsgestaltung, Formulierung von Eingliederungsstrategien und Nutzung loka-
ler Netzwerke an den untersuchten Standorten werfen kann, ist es umgekehrt in der Lage, 
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die von UF 1 entwickelte Organisationstypologie zu vertiefen und zu validieren (vgl. auch 
Abschnitt II B 2, zur Abgrenzung insbesondere II B 2.3.3). Die auf diese Weise kooperativ 
weiterentwickelte Typologie dient dann insbesondere UF 3 als Grundlage für die Erfüllung 
seines Untersuchungsauftrags. 

Die Wirkungs- und Effizienzanalyse, die in UF 3 durchgeführt wird, kann sich darüber hinaus 
in Hypothesenbildung und Interpretation auf Ergebnisse der Evaluation in UF 2 stützen. Die 
Vielzahl der im Rahmen der Arbeiten von UF 2 gebildeten Indikatoren erlaubt es, auch kom-
plexe Wirkungsmodelle empirisch zu unterfüttern. In der Kooperation mit den anderen Unter-
suchungsfeldern könnten somit fördernde und hemmende Faktoren bezüglich der Erreichung 
der drei Zielsetzungen  

• Integration in ungeförderte Erwerbstätigkeit, 

• Erhalt bzw. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und 

• Soziale Stabilisierung 

in den unterschiedlichen Modellen der Aufgabenwahrnehmung identifiziert werden. Grundle-
gend hierfür ist die Überlegung, dass die Zielerreichung nicht nur von je spezifischen Kon-
textbedingungen und der Lage auf den jeweiligen Arbeitsmärkten abhängt, sondern ganz 
wesentlich auch von organisationsinternen Faktoren sowie Governancestrukturen und Ko-
operationsbeziehungen im lokalen Feld bestimmt wird.  

Durch die korrespondierenden Untersuchungsansätze ist es zudem möglich, Aktivierungs- 
und Eingliederungsprozesse parallel aus der Kunden- und der Organisationsperspektive zu 
betrachten. Hierzu hat bereits ein Abgleich von Zwischenergebnissen stattgefunden. 

 

5 Aufbau des Berichts 

Der Bericht besteht aus zwei Teilen:  

• In Teil I werden der konzeptionelle Ansatz der Governance- und Implementationsanalyse 
dargestellt und der theoretische Rahmen umrissen, in dem diese Analyse vorgenommen 
wird. 

• In Teil II werden die bisher vorliegenden empirischen Ergebnisse präsentiert. Dabei wird 
Teil II wiederum unterteilt in die beiden Abschnitte A und B. Abschnitt A mit dem Titel 
„Die überregionalen Governancestrukturen der Umsetzung des SGB II“ ist der Untersu-
chung der Strukturen der überregionalen Governance, insbesondere der Rolle des Bun-
des, der Bundesagentur für Arbeit und der Länder, gewidmet. In Abschnitt B mit dem Ti-
tel „Lokale Steuerungs- und Organisationsstrukturen“ werden erste Auswertungen zu den 
154 Standorten vorgelegt. 

In Abschnitt B werden zunächst zentrale Probleme der Steuerung in den ARGEn, bei den 
zkT und in Modellen getrennter Aufgabenwahrnehmung behandelt, im Vordergrund stehen 
dabei insbesondere Fragen der Personalsteuerung, des Controllings und des Einsatzes von 
EDV (Abschnitt B1). 
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Hieran schließt sich die Darstellung der qualitativen Typologie der Produktionsmodelle an 
(B2). Hier werden zunächst Organisationsdimensionen diskutiert, die nicht in die Typologie 
eingegangen sind (räumliche Organisation, Ausgestaltung von Leistungsprozessen für Ju-
gendliche (U 25), Auslagerung von Leistungsprozessen) sowie „typische“ innerorganisatori-
sche Schnittstellenprobleme geschildert. Dann folgt eine Skizze des Prozesses der Typen-
bildung5 sowie die ausführliche Beschreibung der einzelnen Typen. 

Die Schnittstellenprobleme, die sich insbesondere mit den AA (im Hinblick auf den AGS, 
aber auch bezüglich der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen) und den Trägern 
der Jugendhilfe (SGB VIII) zeigen, sind Thema des Abschnittes B3. Die empirische Basis 
dieser Schnittstellenanalyse ist eine Stichprobe von 19 Einheiten, die aus den 154 ausge-
wählt und intensiver untersucht wurden. 

 

6 Perspektiven 

Mit dem Zwischenbericht wird eine „Basisauswertung“ der 154 Standorte vorgelegt, die Ge-
genstand der Analysen von UF 2 sind. Wie gezeigt, lagen zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
aus unterschiedlichen Gründen noch nicht alle Auswertungen vor. Dies gilt insbesondere für 
Daten zu Eingliederungsmaßnahmen, zur Personalausstattung sowie zu den Verwaltungs-
kosten, die zwischenzeitlich weitgehend erhoben werden konnten, aber noch nicht in die hier 
vorgelegte Auswertung eingegangen sind. Deshalb besteht der nächste Schritt darin, die 
Auswertung zu vervollständigen. Dann kann die Typologie der Produktionsmodelle entspre-
chend überprüft werden. Parallel zu dieser Überprüfung ist sie mit der Organisationstypolo-
gie von UF 1 abzugleichen.  

Unabhängig von der Fortschreibung der Auswertungen der ersten Erhebungswelle wird im 
September 2007 mit der zweiten Erhebungswelle begonnen. Diese dient dazu: 

• Fragestellungen, die im Zuge der Auswertung der ersten Welle entwickelt wurden, zu 
bearbeiten, 

• wichtige Themen der ersten Welle aufzugreifen und ggf. zu präzisieren, 

• Veränderungen in Organisationsstrukturen und -strategien gegenüber der ersten Welle 
zu identifizieren und 

• festzuhalten, wie neuere Entwicklungen auf überregionaler Ebene (vgl. z.B. das „Rollen-
papier“) bei den lokalen SGB II-Einheiten aufgenommen werden.  

Im Hinblick auf den Endbericht stehen zudem Themen im Vordergrund der Analyse, die im 
Zwischenbericht aus den o.g. Gründen nicht oder nicht zureichend bearbeitet werden konn-
ten: 

                                                 
5  Eine ausführliche Darstellung der Methodik der Typenbildung ist dem „Methodenband“ zu entnehmen. 
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• die unterschiedlichen Eingliederungsstrategien (z. B. Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsstrategien) sowie die Nutzung der verschiedenen Maßnahmen nach § 16 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3 SGB II, 

• Vermittlungsstrategien, insbesondere an der Schnittstelle zum SGB III (u. a. Ausgestal-
tung des Arbeitgeberservices – AGS), 

• Intensität und Formen der Nutzung von Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziff. 1-4 SGB 
II, 

• die Umsetzung des genderpolitischen Auftrags nach § 1 Abs. 1 Satz 3 SGB II, insbeson-
dere im Hinblick auf die Zielgruppe der Alleinerziehenden, 

• die interne Steuerung der Leistungsprozesse, 

• Formen und Intensität der Einbeziehung von „Dritten“ in den Leistungsprozess. 

Im Hinblick auf das Gender Mainstreaming, das im vorliegenden Zwischenbericht noch nicht 
explizit thematisiert wurde, sind folgende Fragestellungen von besonderer Bedeutung:6 

• Gibt es in den einzelnen ARGEn, den zkT bzw. in den Fällen getrennter Aufgabenwahr-
nehmung strategische Überlegungen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags des 
„gender mainstreaming“ und wenn ja, wie werden diese Strategien operativ umgesetzt? 

• Spielt der Aspekt des „Gender Mainstreaming“ bei der Ausgestaltung von Eingliede-
rungsmaßnahmen eine Rolle, werden z. B. besondere Projekte aufgelegt, die explizit ge-
schlechtsspezifische Lebenslagen und Problemkonstellationen berücksichtigen? 

• Ist das Angebot an Kinderbetreuung, auf das nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II zu-
rück gegriffen werden kann, um die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, 
ausreichend? 

• Wie wird mit alleinerziehenden Frauen mit Kindern unter drei Jahren verfahren, denen 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet wer-
den kann?  

• Sind im Rahmen der Fallbeobachtungen in konkreten Interaktionssituationen Unterschie-
de festzustellen, die auf eine Ungleichbehandlung der Geschlechter zurückgeführt wer-
den können? 

Die Bearbeitung der genannten Themen stützt sich nicht nur auf die 2. Erhebungswelle bei 
den 154 Standorten, sondern auch auf weitere Untersuchungsteile. 

So liegen demnächst die Ergebnisse der Arbeitgeberbefragung und der Befragung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor, so dass die bisherigen Informationen weiter „angereichert“ 
werden. Außerdem wird im Herbst 2007 die Befragung der Kooperationspartner („Dritte“) 

                                                 
6 Sie sollen im Endbericht im Zusammenhang mit den lokalen Eingliederungsstrategien behandelt werden. 

 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Zwischenbericht Mai 2007 
 

 11

durchgeführt. Mit Hilfe dieser Befragungsergebnisse kann die „Selbstbeschreibung“ der SGB 
II-Einheiten mit einer „Fremdbeschreibung“ durch kompetente Akteure kontrastiert werden.  

Eine wichtige Teiluntersuchung, die bereits konzipiert ist, bilden die „Fallbeobachtungen“ an 
20 ausgewählten Standorten. Mit ihrer Hilfe kann festgestellt werden, wie – am Beispiel des 
Erstgesprächs im Bereich der „Eingliederung“ – die konkrete Interaktion zwischen Integrati-
onsfachkraft und Kundinnen bzw. Kunden gestaltet ist und welche Schritte zur Integration in 
den Arbeitsmarkt oder zur Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit im Einzelfall unter-
nommen werden. Die Untersuchungsergebnisse können dann mit Befragungsdaten aus UF 
3 kontrastiert werden, um ein möglichst plastisches Bild der Eingliederungsstrategien an den 
20 Standorten zu gewinnen. 

Einen tieferen Einblick in organisationsinterne Abläufe, insbesondere über die Aufteilung von 
Arbeitszeit auf unterschiedliche Aufgaben, werden wir durch den Einsatz des Management 
Process Monitors erhalten, der zwischenzeitlich programmiert ist und an Standorten einge-
setzt werden soll, die entlang der Typologie der Produktionsmodelle ausgewählt wurden.  
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